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07SIS15030 

Stadt Sinsheim 

Bebauungsplan „Vorderes Tal“ in Hoffenheim 

 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

 Wohngebäude. 

 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden. 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

 Schank- und Speisewirtschaften. 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 Nicht störende Gewerbebetriebe. 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes. 

Nicht zulässig sind: 

 Anlagen für Verwaltungen. 

 Gartenbaubetriebe. 

 Tankstellen. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 21 a BauNVO) 

1.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,4.  

Eine Überschreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist zulässig. 

1.2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zulässig sind Gebäude mit maximal zwei Vollgeschossen. 

1.2.3 Trauf- und Firsthöhe 

Die maximale Traufhöhe beträgt in WA 1 und WA 2 bergseitig 5,00 m und talseitig 6,50 m. Die 

Traufhöhe bemisst sich von der bestehenden natürlichen Geländeoberfläche in der Mitte der maß-

gebenden Außenwand bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Die festgesetzte 

Traufhöhe ist auf mindestens 2/3 der Gebäudelänge einzuhalten.  
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Die maximale Firsthöhe beträgt 9,0 m. Die Firsthöhe bemisst sich von der bestehenden natürlichen 

Geländeoberfläche in der Mitte der bergseitigen Außenwand bis zum höchsten Punkt der Dach-

haut. 

1.3 Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 BauNVO) 

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind bis zu einer Kubatur von 40 m³ auch außerhalb der über-

baubaren Grundstücksflächen zulässig. Anlagen für die Kleintierhaltung sind allgemein von der Zu-

lässigkeit ausgeschlossen. 

Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser sowie zur Ableitung von 

Abwasser und zur Entsorgung von Hausmüll dienenden Nebenanlagen können ausnahmsweise zu-

gelassen werden, auch soweit im Bebauungsplan keine gesonderten Flächen festgesetzt sind. 

1.4 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 

Festgesetzt ist eine offene Bauweise. Zulässig sind in WA 1 ausschließlich Einzelhäuser, in WA 2 

Einzel- und Doppelhäuser.  

Die Gebäudelänge von Einzelhäusern darf maximal 15 m, die Gebäudelänge von Doppelhäusern 

maximal 18 m betragen. 

1.5 Stellung der baulichen Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die Gebäude sind in ihrer Hauptrichtung parallel oder rechtwinklig zur Straßenachse der maßge-

benden Erschließungsstraße zu erstellen. 

1.6 Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 

Garagen, Carports und offene Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

chen zulässig. Offene Stellplätze sowie Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen sind mit wasser-

durchlässigen Belägen auszuführen. 

Von öffentlichen Verkehrsflächen ist mit senkrecht zur Straße aufgestellten Garagen und Carports 

ein Mindestabstand von 5,0 m einzuhalten. Bei parallel zur maßgebenden Erschließungsstraße auf-

gestellten Garagen und Carports ist ein Abstand von 1,0 m einzuhalten. Der Abstandsstreifen ist zu 

begrünen. 

1.7 Zahl der Wohnungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Je Einzelhaus sowie je Doppelhaushälfte sind maximal zwei Wohnungen zulässig. 
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1.8 Versorgungsanlagen und -leitungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Die oberirdische Führung von Niederspannungsleitungen ist unzulässig. 

1.9 Grünflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

1.9.1 Öffentliche Grünflächen  

Die am östlichen Rand des Plangebietes verlaufende wegbegleitende Grünfläche ist mit gebietshei-

mischen, standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen. 

Die als Spielplatz festgesetzte Grünfläche ist außerhalb der Spielbereiche mit gebietsheimischen, 

standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen. Giftige Pflanzen dürfen hier-

bei nicht verwendet werden. 

1.9.2 Private Grünflächen 

Die im Plan dargestellte private Grünfläche ist gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu pflegen. 

Auf der privaten Grünfläche sind Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind bis zu einer Kubatur von 

40 m³ zulässig. Anlagen für die Kleintierhaltung sind von der Zulässigkeit ausgeschlossen. 

Garagen, Carports und offene Stellplätze sind innerhalb der privaten Grünfläche nicht zulässig. 

Die Zu- und Ausfahrt auf die nördlich der privaten Grünfläche geplante Straße ist nicht zulässig. 

Ausnahmsweise ist die Zu- und Ausfahrt von Bewirtschaftungsfahrzeugen gestattet. 

1.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.10.1 Gehölzrodung 

Die Fällung von Gehölzen ist nur außerhalb der Brutperiode im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 

28. Februar zulässig. Ist eine Rodung außerhalb dieses Zeitraumes erforderlich, so ist der Nachweis 

zu erbringen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ausgelöst werden. 

1.10.2 Beleuchtung 

Die Beleuchtung von Straßenräumen hat mit Leuchtmitteln mit geringer Lockwirkung auf Insekten 

und Fledermäuse zu erfolgen (Natrium-Hochdrucklampen, LED o. ä.). Eine dauerhafte Beleuchtung 

der rückwärtigen Gartenbereiche ist unzulässig. 

1.10.3 Maßnahmenflächen M1 

Innerhalb der mit M1 gekennzeichneten Flächen sind Gehölzstrukturen gemäß Pflanzenliste herzu-

stellen und dauerhaft zu erhalten. Es ist mind. 1 Strauch je 2,5 m² Pflanzgebotsfläche vorzusehen. 

Zusätzlich ist pro 75 m² Pflanzgebotsfläche ein Laubbaum zu pflanzen. 
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1.10.4 Maßnahmenfläche M2 

In der mit M2 gekennzeichneten Fläche ist ein Regenrückhaltebecken mit gedrosseltem Abfluss an-

zulegen, welches mit heimischen Sträuchern gemäß Pflanzenliste (Anhang) einzugrünen und dau-

erhaft zu pflegen ist.  

Zur Eingrünung des Regenrückhaltebeckens ist 1/3 der Fläche mit heimischen Sträuchern gemäß 

der Artenverwendungsliste zu bepflanzen (Pflanzdichte: mind. 1 Strauch je 2,5 m²). 2/3 der Fläche 

sind mit grasreicher Ruderalvegetation aus süddeutscher Herkunft anzusäen.  

Das Regenrückhaltebecken ist zu umzäunen. 

1.10.5 Nistkästen 

Auf öffentlichen Flächen innerhalb des Plangebietes sind Nisthilfen für Höhlenbrüter und Halbhöh-

lenbrüter fachgerecht zu installieren und dauerhaft zu erhalten. Nähere Ausführungen zu den Nist-

hilfen sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

1.11 Flächen für bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-

welteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

1.11.1 Lärmpegelbereiche 

Auf den im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Flächen sind für alle Außenbauteile, hinter denen 

sich schutzbedürftige Räume (z. B. Aufenthaltsräume) befinden, bei Errichtung   oder Änderung der 

Gebäude technische Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die gewährleisten, dass 

die Anforderungen an die Luftschalldämmung entsprechend der DIN 4109 erfüllt sind. 

Der Nachweis ist im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens zu erbringen. Ebenso sind eine gerin-

gere Geräuscheinwirkung (z. B. durch abschirmende Bebauung) und eine damit verbundene mögli-

che Absenkung des Lärmpegelbereiches einzelfallbezogen rechnerisch nachzuweisen. Die ausrei-

chende Belüftung von Aufenthaltsräumen ist zu gewährleisten. 

Lärmpegelbe-
reich 

„Maßgeblicher 
Außenlärmpegel“ 

Bettenräume in 
Krankenstationen 
und Sanatorien 

Aufenthalts-
räume in Woh-
nungen, Über-
nachtungsräume 
in Beherber-
gungsstätten, 
Unterrichts-
räume u.ä. 

Büroräume1) und 
ähnliches 

dB (A) Erf. R´w, res des Außenbauteils in dB 

III 61 bis 65 40 35 30 

1) An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten 
Tätigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Tabelle 1: Anforderung an das resultierende, bewertete Schalldämmmaß von Außenbauteilen (DIN 4109, Tabelle 8) 
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1.12 Pflanzgebote 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

1.12.1 Flächenhafte Pflanzgebote: PfG 1 

Auf den mit einem flächenhaften Pflanzgebot (PfG 1) gekennzeichneten Flächen ist eine geschlos-

sene Hecke aus heimischen Gehölzen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Die Sträucher sind 

gemäß Pflanzenliste (Anhang) zu wählen. Je 2,5 m² Pflanzfläche ist mindestens ein Strauch vorzu-

sehen. 

Innerhalb der mit einem Pflanzgebot gekennzeichneten Flächen (PfG 1) sind bauliche Anlagen un-

zulässig. 

1.12.2 Flächenhafte Pflanzgebote: PfG 2 

Auf den mit einem flächenhaften Pflanzgebot (PfG 2) gekennzeichneten Flächen sind Sträucher ge-

mäß Pflanzenliste (Anhang) anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Je 2,5 m² Pflanzfläche ist 

mindestens ein Strauch vorzusehen. 

Die Anpflanzung von Bäumen ist nicht zulässig. 

Innerhalb der mit einem Pflanzgebot gekennzeichneten Flächen (PfG 2) sind bauliche Anlagen un-

zulässig. 

Bei der Bepflanzung der östlichen PfG 2-Fläche ist darauf zu achten, dass die Zufahrt zur angren-

zenden Retentionsfläche mit Bewirtschaftungsfahrzeugen möglich ist. 

1.12.3 Einzelpflanzgebote 

Auf jedem Baugrundstück sind seitens des jeweiligen Eigentümers mindestens zwei standortge-

rechte hochstämmige Laub- oder Obstbäume gemäß Pflanzenliste (Anhang) anzupflanzen und dau-

erhaft zu unterhalten. Hiervon ist ein Baum im Vorgartenbereich entlang der Erschließungsstraße 

vorzusehen. Abgängige Bäume sind durch Baumarten der Pflanzenliste zu ersetzen. 

1.13 Pflanzbindungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

Der im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragene Bereich entlang der östlichen Grenze 

des Geltungsbereiches ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang sind die     Gehölzstruk-

turen durch Ersatzpflanzungen gemäß Pflanzenliste (Anhang) zu ersetzen. 

1.14 Dem Plan zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen 

(§ 9 Abs. 1a BauGB) 

1.14.1 Sanierung der Trockenmauer auf Flst. Nr. 9409 in Sinsheim-Reihen 

Auf dem Flurstück 9409 befindet sich im Stadtteil Reihen der Stadt Sinsheim eine historische Tro-

ckenmauer, welche zugleich ein nach § 33 LNatSchG geschütztes Biotop darstellt. Das Flurstück liegt 

innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Unteres und Mittleres Elsenztal“. 
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Die Trockenmauer ist von aufkommender Sukzession freizustellen und zu sanieren. Stärker beschä-

digte oder zerstörte Bereiche sind nach altem Vorbild zu rekonstruieren (ohne verfugen, traditionell 

aus Naturstein). 

Durch die Sanierung der Trockenmauer stehen 273.240 Ökopunkte zur Verfügung. Von diesen wer-

den 133.498 Ökopunkte für den schutzgutübergreifenden Ausgleich „Vorderes Tal“ im Sinne eines 

Ökokontos „abgebucht“. Der Eingriff in den Naturhaushalt gemäß Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

ist somit vollständig ausgeglichen. 
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2 Örtliche Bauvorschriften 

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Fassadengestaltung 

Die Verwendung von grell leuchtenden oder reflektierenden Farben bzw. Materialien ist unzulässig. 

Außenwände sind zu verputzen oder zu verschalen. Wandverkleidungen aus Metall, Glas, Kunst-

stoff oder Keramik sind unzulässig. 

2.1.2 Dächer 

Als Dachformen für Hauptgebäude sind gleichseitig geneigte Satteldächer, Walmdächer und Krüp-

pelwalmdächer mit einer Dachneigung von jeweils 20-40°, Pultdächer mit einer Dachneigung von 

10°-20° sowie Flachdächer zulässig. 

Die Dachdeckung hat mit nicht reflektierenden Dachziegeln oder -steinen in den Farbtönen rot, 

braun oder grau zu erfolgen. In untergeordnetem Maß (bis 25 % der Dachfläche) sind auch Metall-

bleche oder Glas zulässig. Dächer unter 20° dürfen auch vollständig mit Metalldeckungen ausge-

führt werden. Unbeschichtete Metalldeckungen aus Zink, Kupfer oder Blei sind unzulässig. 

Dachbegrünungen und Anlagen zur photovoltaischen und thermischen Solarnutzung auf oder in-

nerhalb der Dachhaut sind allgemein zulässig.  

Sofern nicht als Dachterrasse genutzt sind Flachdächer mindestens extensiv zu begrünen. 

Doppelhäuser sind mit Satteldach und einer Dachneigung von 35 Grad zu errichten. Hiervon kann 

abgewichen werden, wenn gewährleistet ist, dass Doppelhäuser in Dachform, Dachneigung und 

Firstrichtung übereinstimmen. 

2.1.3 Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Zwerchbauten 

Dachgauben sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 Ausbildung als Satteldach- oder Schleppgaube 

 Einzelne Dachgauben bis 1/3, Summe aller Dachgauben nicht mehr als 1/2 der Gebäudelänge 

 Mindestabstand vom Ortgang 2,0 m 

 Mindestabstand zum First 1,0 m 

 Mindestens zwei durchgehende Ziegelreihen zwischen Traufe und Unterkante Dachgaube 

Dacherker, Zwerchhäuser und Nebengiebel sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 Breite nicht mehr als 1/2 der Gebäudelänge 

 Eindeckung in Art und Farbe des Hauptdaches 

Insgesamt muss die Dachfläche auf mind. 1/3 der Gebäudelänge von Dachaufbauten, Zwerchbau-

ten, Nebengiebel o. ä. freigehalten werden. 
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2.2 Einfriedungen und Stützmauern 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Zu öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen nur bis zu einer Höhe von max. 1,20 m zulässig. 

Immergrüne Hecken aus Nadelgehölz (Thuja) sind unzulässig. 

Stützmauern sind im Einzelfall zur Abfangung des Geländes vorzusehen. Sie sind als Gabionen  oder 

aus Naturstein anzulegen. 

2.3 Gestaltung der unbebauten Flächen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Unbebaute Flächen bebauter Grundstücke, sofern nicht für Stellplätze, Zufahrten oder Terrassen 

genutzt, sind gärtnerisch anzulegen und überwiegend mit gebietsheimischen Bäumen, Hecken und 

Sträuchern zu bepflanzen. 

Die Anlage von großflächigen Steingärten ist unzulässig. 

2.4 Müllbehälter 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Plätze für Müllbehälter sind im Gebäude vorzusehen oder durch geeignete Einfassungen der allge-

meinen Sichtbarkeit zu entziehen. 

2.5 Zahl der Stellplätze 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Je Wohnung sind zwei Pkw-Stellplätze nachzuweisen. Zu einer Wohnung gehörige Stellplätze dür-

fen auch hintereinander angeordnet werden („Gefangene Stellplätze“). 

2.6 Aufschüttungen und Abgrabungen 

(§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO) 

Aufschüttungen und Abgrabungen sind - gemessen vom natürlichen Geländeverlauf – bis 1,5 m 

Höhe – zulässig. 

2.7 Anlagen zur Rückhaltung von Niederschlagswasser 

(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Das auf den Dachflächen der Baugrundstücke anfallende Regenwasser ist durch bauliche oder tech-

nische Maßnahmen auf dem jeweiligen Grundstück rückzuhalten. Je Baugrundstück ist eine Re-

tentionszisterne mit einem Gesamtvolumen von mindestens 6 m³ zur Aufnahme des von den Dach-

flächen ablaufenden Oberflächenwassers anzulegen. Die Zisternen sind so zu bemessen, dass der 

Speicherraum für Brauchwasser mindestens 3 m³ und zusätzlich ein zwangsentleertes spezifisches 

Volumen von 3 m³ beträgt (Retentionsanteil). Durch eine Schwimmerdrossel ist festzustellen, dass 

der Abfluss maximal 0,5 l/s beträgt. Ein Überlauf in das öffentliche Entwässerungssystem ist herzu-

stellen. 
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Anhang Pflanzenliste 

Sträucher 

Mindestgröße 60 bis 100 cm, 2 x verpflanzt 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Hasel Corylus avellana 

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 

Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus*) 

Gemeiner Liguster Ligustrum vulgare*) 

Schlehe Prunus spinosa 

Faulbaum Rhamnus frangula 

Hundsrose Rosa canina 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

Bäume 

Hochstämme mit Stammdurchmesser 12 bis 14 cm, 3 x verpflanzt 

Spitzahorn Acer platanoides 

Feldahorn Acer campestre 

Bergahorn Acer pseudoplatanus 

Hainbuche Carpinus betulus 

Rotbuche Fagus sylvatica 

Vogelkirsche Prunus avium 

Traubeneiche Quercus petraea 

Speierling Sorbus domestica 

Elsbeere Sorbus torminalis 

Winterlinde Tilia cordata 

Hochstamm-Obstbäume (es sollten alte, ortstypische Sorten bevorzugt werden) 

Apfelbäume Kirschbäume 

Bohnapfel Blüttners Rote Knorpelkirsche 

Danziger Kantapfel Große schwarze Knorpelkirsche 

Gelber Boskop Hedelfinger Riesen 

Rheinischer Krummstiel Kassins Frühe Herzkirsche 

 

Birnbäume Zwetschge 

Gelbmöstler Hauszwetschge 

Kirchensaller Mostbirne Bühler Zwetschge 

Oberösterreicher Weinbirne 

Pastronenbirne Sonstige 

Palmischbirne Walnuss 

*) giftig 
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3 Hinweise 

3.1 Abfälle 

Fallen in dem Planungsgebiet Abfälle durch Erdbewegungsmaßnahmen, Rückbauten, Umbauten, 

Abbrüche oder Neubauten an, so ist bei deren Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) weiterhin 

folgendes zwingend zu beachten: 

Fallen bei einer Baumaßnahme Bau- und Abbruchabfälle in großen Mengen an, ist vom Bauherrn 

ein Entsorgungskonzept zu erstellen und mit dem Umweltamt des Landratsamtes Rhein-Neckar-

Kreis abzustimmen. In dem Konzept sind mindestens folgende Angaben aufzunehmen: 

 Abfallart und EAK-Abfallschlüssel-Nr. sowie EAK-Abfallbezeichnung 

 Überwachungskategorie 

 Unterscheidung zwischen Abfall zur Verwertung und Abfall zur Beseitigung 

 Abfallmenge 

 Angaben zur Vorabkontrolle 

 Abfallbeförderer 

 Abfallentsorger und Entsorgungseinrichtung mit Darlegung der Zulassungen und Entsorgungs-

inhalte 

Trennpflicht 

Alle bei einer Baumaßnahme anfallenden Abfälle müssen am Entstehungsort grundsätzlich in Ab-

fälle zur Verwertung und Abfälle zur Beseitigung getrennt werden. Dazu müssen je nach anfallen-

den Abfallarten und -mengen ausreichend Behältnisse bereitgestellt werden. Abfälle zur Verwer-

tung dürfen nur gemeinsam erfasst werden, wenn eine hochwertige Verwertung gewährleistet 

wird, d. h. die einzelnen Abfälle zur Verwertung sich nicht gegenseitig in der Verwertung, z. B. durch 

die Übertragung von Verunreinigungen, behindern; insbesondere dürfen keine Bestandteile von 

Abfällen zur Beseitigung enthalten sein. 

Der Abfallerzeuger hat die Einhaltung einer ordnungsgemäßen Trennung nach den geltenden ge-

setzlichen Vorgaben sicherzustellen; dies gilt auch gegenüber dem Einsammler und Beförderer. 

Lagerung 

Der Abfallerzeuger hat im Rahmen der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht ausreichende Vorkehrun-

gen zu treffen und jederzeit zu gewährleisten, die Abfälle entsprechend ihrer Art und Beschaffen-

heit so zu erfassen, zu sammeln, zu be- und entladen, dass die Abfälle auf keinen Fall in unzulässiger 

Weise in die Umwelt gelangen können. Entsprechend sind die Sammelbehälter, Sammelflächen, die 

Art der Transporte und die weiteren Entsorgungsanlagen zu wählen. 

Die Lagerung von Abfällen in nicht geeigneten Behältern und / oder auf dafür nicht entsprechend 

ausgestalteten Lagerflächen ist nicht zulässig und damit untersagt. 
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Abfallentsorgung und Überlassungspflichten 

Überwachungsbedürftige Abfälle zur Beseitigung, die im Gebiet des Landkreises Rhein-Neckar-Krei-

ses anfallen, sind dem Landkreis Rhein-Neckar-Kreis zu überlassen und auf dessen Abfallentsor-

gungsanlage getrennt nach 

 thermisch behandelbaren Abfällen und 

 thermisch nicht behandelbaren Abfällen 

anzuliefern. 

Überwachungsbedürftige Abfälle zur Beseitigung aus Baumaßnahmen sind nach der derzeit gülti-

gen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Rhein-Neckar-Kreis insbesondere nachfolgende Ab-

fallarten: 

 Baustellenabfälle: Stofflich nicht verwertbare, unbelastete überwiegend nicht mineralische 

Stoffe aus Bautätigkeiten; Restabfälle aus Gebäuderenovierungen, Umbaumaßnahmen und 

Haushalts- und Geschäftsauflösungen, die zum festen Bestandteil eines Gebäudes gehören. 

 Asbest- und Mineralfaserabfälle: Abfälle, die festgebundene Asbestfasern enthalten, sowie 

nicht verwertbare Mineralwolle aus Glas, Stein oder Schlacken und sonstigen künstlichen Mi-

neralfasern. 

3.2 Altlasten und Altablagerungen 

Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwas-

sers mit umweltgefährdenden Stoffen im Zuge der Ausführung von Bauvorhaben bekannt werden, 

ist das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis als Wasser-, Abfallrecht- und Bodenschutzbehörde zu infor-

mieren. 

3.3 Archäologische Denkmalpflege 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde ent-

deckt werden, ist dies gem. § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Ge-

meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, 

etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis 

zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 

nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung 

von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 

archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Aus-

führende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

3.4 Baugrund 

Es wird empfohlen, die Gewährleistung der Standsicherheit auf den Baugrundstücken durch indivi-

duelle Bodengutachten klären zu lassen. Auf die Vorgaben der DIN 4020 bzw. der DIN EN 1997-2 

wird hierbei verwiesen. 
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3.5 Bodenschutz 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und schonenden 

Umgang mit Boden zu achten. Jegliche Bodenbelastung ist auf das unvermeidbare Maß zu reduzie-

ren. Die Hinweise gemäß Heft 10 des Umweltministeriums Baden-Württemberg „Erhaltung frucht-

baren und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruchnahmen“ sind zu beachten. 

Erdaushub 

Falls bei der Durchführung von Bodenarbeiten geruchliche und/ oder sichtbare Auffälligkeiten be-

merkt werden, die auf Bodenverunreinigungen hinweisen, ist das Landratsamt Karlsruhe unverzüg-

lich zu verständigen. 

Die Vermeidung oder die Verwertung von Erdaushub ist der Deponierung vorzuziehen. Möglichkei-

ten zur Vermeidung bzw. Verwertung von Erdaushub vor Ort sind bereits bei der Festlegung der 

Höhen (Gründungstiefen, Straßen, Wege usw.) zu beachten. Sollte die Vermeidung/ Verwertung 

von Erdaushub vor Ort nicht oder nur zum Teil möglich sein, sind vor einer Deponierung andere 

Verwendungsmöglichkeiten (z.B. Erdaushubbörsen der Gebietskörperschaften, Recyclinganlagen) 

zu prüfen. 

Auffüllungen 

Wird im Rahmen von Verfüllungen, Auffüllungen und Geländemodellierungen die Verwertung (das 

Auf- und Einbringen) von aufbereitetem mineralischen Bau- und Abbruchmaterial (Recyclingmate-

rial) oder Böden vorgesehen, sind folgende Vorschriften bzw. Hinweise anzuwenden: 

 Mitteilung des Umweltministeriums Baden-Württemberg „Vorläufige Hinweise zum Einsatz 

von Baustoffrecyclingmaterial" vom 13.04.2004, 

 Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von 

Abfall eingestuftem Bodenmaterial, 14.03.2007 Az. 25-8980.08M20 Land/3. 

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z. B. gärtnerische Nutzung) sind die Vor-

sorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die Zuordnungswerte 0 (Z 0) 

der vorgenannten Verwaltungsvorschrift für Bodenmaterial einzuhalten. 

3.6 Geothermie 

Durch Hohlräume und Sulfat haltiges Gestein können Schwierigkeiten beim Bau von Erdsondeanla-

gen nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird von der Nutzung von Erdwärme über 

Erdsonden abgeraten. 

3.7 Grundwasser 

Wird im Zuge der Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, so sind die Arbeiten, 

welche zum Anschnitt geführt haben, unverzüglich einzustellen sowie das Landratsamt Rhein-

Neckar-Kreis als untere Wasserbehörde zu informieren. Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe 

des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, ist beim 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. Eine ständige Grund-

wasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer ist unzulässig. Eine befristete 

Wasserhaltung im Zuge einer Baumaßnahme bedarf der behördlichen Zustimmung. 


